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1. Planungsanlass 
Für den Änderungsbereich der 4. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Groß 
Laasch wird der Bebauungsplan Nr. 8 „Solarpark Groß Laasch II“ aufgestellt.  

Die Trianel Energieprojekte GmbH & Co. KG, welche nachfolgend als Investor bezeichnet wird, 
hat bei der Gemeinde Groß Laasch die Aufstellung eines Bebauungsplanes beantragt. Die mit 
den Bauleitplanverfahren angestrebten Investitionsabsichten verfolgen das Ziel, Freiflächen-
Photovoltaikanlagen auf Ackerflächen mit geringfügigen landwirtschaftlichen Ertrags-
vermögen zu entwickeln. 

Damit werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erzeugung von Solarstrom, 
angrenzend an eine Freiflächen-Photovoltaikanlage geschaffen. Hierfür liegen der Gemeinde 
bereits konkrete Investitionsabsichten vor. Demnach sollen durch den Bebauungsplan Nr. 8 
„Solarpark Groß Laasch II“ etwa 4,9 ha für die Erzeugung von Solarenergie vorbereitet werden.  

Freiflächen-Photovoltaikanlagen gelten nicht als privilegiertes Vorhaben im Sinne des § 35 
BauGB. Insofern kann Baurecht nur über einen Bebauungsplan geschaffen werden. Im Sinne 
des Entwicklungsgebotes ist für den Geltungsbereich der 4. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Gemeinde Groß Laasch deshalb die Ausweisung eines Sonstigen 
Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Energiegewinnung auf der Basis solarer 
Strahlungsenergie“ gem. § 11 Abs. 2 BauNVO notwendig.  

Der wirksame Flächennutzungsplan in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.03.1999 stellt 
den Planungsraum als Fläche für die Landwirtschaft dar. Die geplante Nutzung als sonstiges 
Sondergebiet „Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“ im Sinne von § 11 
Abs. 2 BauNVO lässt sich deshalb nicht aus dem wirksamen Flächennutzungsplan entwickeln.  

Die deshalb erforderliche Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Groß Laasch 
erfolgt daher im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB. Damit wird dem Entwicklungsgebot 
nach § 8 Abs. 2 Rechnung getragen.  

Die akute aktuelle energiepolitische Lage Deutschlands und die damit verbundenen 
Anpassungen der Ziele und Gesetzgebungen im Hinblick auf die Gewinnung erneuerbarer 
Energien veranlassen, dass der Planungsraum des Bebauungsplans Nr. 8 „Solarpark Groß 
Laasch II“ der mit einer Fläche von 4,9 ha unterhalb der Bagatelleschwelle der Errichtung einer 
Freiflächen-Photovoltaikanlage dienen soll.  

Höchstrangiges öffentliches Interesse an Erneuerbare Energien und Klimaschutz im Sinne des § 2 
EEG 2023 als Planungsanlass 

Die durch die Gemeinde und den Investor formulierten Planungsziele haben in zweierlei 
Hinsicht eine besondere Bedeutung im Sinne des Planerfordernisses gemäß § 1 Abs. 3 BauGB:  

Zum einen definiert der Bundesgesetzgeber in Satz 1 des § 2 EEG 2023 der Gewinnung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen das Interesse [...] als „Überragendes" und damit 
höchstrangiges öffentliches Interesse; zusätzlich wird das ebenfalls hochrangige Interesse der 
öffentlichen Sicherheit an dessen Seite gestellt.  
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Zum anderen bestimmt Satz 2 der Norm, dass aktuell - da allgemeinkundig das Ziel einer 
nahezu treibhausgasneutralen Stromerzeugung im Bundesgebiet bei weitem noch nicht 
erreicht ist -die erneuerbaren Energien in Schutzgüterabwägungen Vorrang haben sollen (Soll-
Bestimmung), weil die Definition der erneuerbaren Energien als „im überragenden öffentlichen 
Interesse und der öffentlichen Sicherheit dienend“ im Fall einer Abwägung dazu führen, dass 
das besonders hohe Gewicht der erneuerbaren Energien berücksichtigt werden muss (vgl. 
Gesetzentwurf der Bundesregierung „-Entwurf eines Gesetzes zu Sofortmaßnahmen für einen 
beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren Maßnahmen im 
Stromsektor", BT-Drs. 20/1630, S.159). 

Es liegt auf der Hand, dass das gesetzgeberische Anliegen, „Sofortmaßnahmen" für einen 
„beschleunigten" Ausbau der erneuerbaren Energien nur dann greifen kann, wenn die 
Regelungen des § 2 EEG auch auf der kommunalen Planungsebene zum Tragen kommen.  

Jede abweichende Auslegung würde nach Einschätzung der Gemeinde dem gesetzgeberischen 
Anliegen deutlich widersprechen.  

Folgerichtig sieht die Gemeinde Groß Laasch das in Rede stehende Aufstellungsverfahren des 
Bebauungsplans als auf den weiteren Ausbau der Nutzung der erneuerbaren Energien 
gerichtete Maßnahme zum Schutz des Klimas, zu dem der Staat nach dem Klimaschutzgebot 
des Art. 20a GG verpflichtet ist (vergleiche hierzu: BverfG, Beschluss vom 23. März 2022 – 1 BVR 
1187/17 -, NVwZ 2022, 861 -, zitiert nach juris Rn.104). 

Alternativenprüfung 

Sofern sich der Plangeber trotz der aktuellen gesetzgeberischen Vorgaben zum notwendigen 
Ausbau erneuerbarer Energien mit alternativen Planungsansätzen beschäftigt, die das 
Planungsziel der Zulässigkeit von Freiflächen-Photovoltaikanlagen innerhalb des 
Gemeindegebietes ermöglichen, ist die dazu benötigte Sondergebietsfläche von unter 5 Hektar 
als Mindestanforderung zu berücksichtigen. 

Grundsätzlich sollen für die großflächige Solarenergienutzung in erster Linie solche Bereiche 
überplant werden, in denen keine wesentlichen Störungen der Erholungseignung der 
Landschaft, einschließlich der optischen Ruhe, des Landschaftsbildes und der Lebensräume 
wildlebender Tiere, einschließlich Wander- und Flugkorridore zu erwarten sind. 

Bei der Suche nach Alternativen wurde der Maßstab der Verhältnismäßigkeit zu Grunde gelegt. 
Unzumutbar erscheint ein alternativer Planungsansatz, wenn der damit in Verbindung 
stehende technische und finanzielle Aufwand die Wirtschaftlichkeit der Umsetzung des 
geplanten Solarparks in Frage stellen und damit die Belange von Natur und Umwelt zu stark 
gewichtet werden. 

Die Null-Variante, also die Verfehlung des eigentlichen Planungsziels bietet dabei keine 
zumutbare Alternative. 
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Die Vorschrift des § 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB fordert von der planenden Gemeinde eine 
sorgfältige Ermittlung und Abwägung von Möglichkeiten der Inanspruchnahme von 
landwirtschaftlich genutzten Flächen. Neu ist auch, dass der Gesetzgeber die Anforderungen 
an die Rechtfertigung der Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen 
konkretisiert hat.  

Der vorsorgende, flächenbezogene Bodenschutz ist also durch die in § 1a Abs. 2 Satz 3 BauGB 
formulierten Grundsätze der Bodenschutzklausel und der Umwidmungssperrklausel nach § 1 
Abs. 7 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen. 

Die Befugnisse der Gemeinde, mit den Instrumenten der Bauleitplanung die bauliche und 
sonstige Nutzung zu steuern, korrespondiert mit der Verpflichtung, dabei mit Grund und 
Boden sparsam und schonend umzugehen. 

§ 1a Abs. 2 BauGB ist jedoch kein Versiegelungsverbot. Dennoch ergibt sich in Verbindung mit 
der Bodenschutzgesetzgebung sowie Art. 20a GG für die Gemeinde eine Selbstverpflichtung 
der Ausnutzung von bestehenden Konversionsflächen oder Baulandreserven vor dem 
Verbrauch von baulich nicht vorgeprägten Freiflächen.  

Ausgehend vom gesamten Gemeindegebiet können zunächst alle Flächen ausgeschlossen 
werden, die innerhalb der bebauten Siedlungsbereiche dem Wohnen oder anderen 
Nutzungsansprüchen dienen.  

Sofern sich in Arrondierung zu diesen Siedlungen wirtschaftliche oder andere 
Konversionsflächen befinden, sind diese als Alternativstandort abzuprüfen. Vorliegend ist 
festzustellen, dass im gesamten Gemeindegebiet keine flächengleichen zusammenhängenden 
Konversions- oder Dachflächen zur Verfügung stehen. Es drängt sich entsprechend kein 
besserer Standort auf.    

Gleichfalls gilt, dass alle landwirtschaftlichen Nutzflächen mit einem vergleichbaren 
landwirtschaftlichen Ertragsvermögen als Alternative gelten. 

Allein diese Feststellung führt zu dem Fazit, dass der einbezogene Geltungsbereich mit seiner 
ausreichenden Flächengröße, einer guten Erschließung zur Erreichbarkeit des Planungsraumes 
und zur Abführung des erzeugten Stroms, seiner geringen Empfindlichkeit des betreffenden 
Natur- und Landschaftsraumes gut für die Energieerzeugung aus solarer Strahlungsenergie 
mittels einer Freiflächen-Photovoltaikanlage geeignet ist. Zusätzlich ist festzustellen, dass nach 
derzeitigem Kenntnisstand keine Fachgesetzgebungen oder Vorschriften vorliegen, die gegen 
die o. g. Planungsabsicht stehen oder gar als Vollzugshindernisse in die gemeindliche 
Abwägung einzustellen wären.  

Im Übrigen ergab sich auch aus dem Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Fachbehörden und Träger öffentlicher Belange keine Ideallösung außerhalb des 
Planungsraumes. 
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Würde man also allein auf das Ziel des bestmöglichen Erhalts landwirtschaftlicher 
Produktionsflächen abstellen, so wäre in letzter Konsequenz die Nicht-Umsetzung 4. Änderung 
des Flächennutzungsplans der Gemeinde Groß Laasch eine nachhaltige Strategie im Sinne des 
Umweltschutzes. Allerdings blendet dieser Ansatz die umweltpolitischen Zielstellungen der 
Mitigation des Klimawandels und des gesetzlich geforderten Zubaus erneuerbarer Energien 
völlig aus. Ein Verstoß gegen den strengen Maßstab der Zumutbarkeit läge dann auf der Hand. 

Die aktive Solarenergieerzeugung steht aus verschiedenen Gründen im besonderen 
öffentlichen Interesse und soll entsprechend im Gemeindegebiet der Gemeinde Groß Laasch 
und innerhalb des Geltungsbereiches der 4. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Gemeinde Groß Laasch umgesetzt werden.  

Im Sinne des Gesetzgebers und der in § 2 EEG formulierten Wichtung der Belange der 
Erzeugung erneuerbarer Energien werden vorliegend die Belange der Landwirtschaft 
zurückgestellt, ohne diese vollständig zu ignorieren.  
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2. Planungsbindungen 

2.1 RECHTSGRUNDLAGEN 

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I. S 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 394) 

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S.3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 176) 

o Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 
(BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. 
I S. 1802) 

o Landesplanungsgesetz (LPlG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 (GVOBl. M- V 
1998, S. 503, 613), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. April 2020 (GVOBl. 
M-V S. 166) 

o Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung 
- KV M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2023 (GVOBl. MV S. 934, 939)  

o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) 
vom 29. Juli 2009 (BGBl. l S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) 

o Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des 
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 23.02.2010 (GVOBl. M-V S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24. März 2023 (GVOBl. M-V S. 546) 

Hauptsatzung der Gemeinde Groß Laasch in der aktuellen Fassung 
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2.2 ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 

Der Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und seiner Teilräume wird durch 
raumordnerische Zusammenarbeit und durch Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und 
Maßnahmen entwickelt, geordnet und gesichert. 

Die Grundsätze und Ziele der Raumordnung sind der Bauleitplanung übergeordnet. Sie 
werden bindend in zusammenfassenden Plänen und Programmen der einzelnen Bundesländer 
festgesetzt. 

Folgenden Rechtsgrundlagen unterliegen die Planungen und Maßnahmen der Gemeinde Groß 
Laasch: 

o Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.12.2008, zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88)  

o Landesplanungsgesetz (LPlG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 (GVOBl. 
M-V S. 503), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. April 2020 (GVOBl. M-
V S. 166)  

o Landesverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-
Vorpommern (LEP-LVO M-V), in Kraft getreten am 30.05.2005, zuletzt geändert durch 
§ 2 Abs. 2 LVO über das Landesraumentwicklungsprogramm vom 27.5.2016 (GVOBl. M-
V S. 322) 

o Landesverordnung über das Regionale Raumentwicklungsprogramm West-
mecklenburg (RREP WM-LVO M-V), in Kraft getreten am 31.08.2011 

Aus den genannten Rechtsgrundlagen werden die Grundsätze, Ziele und sonstige Erfordernisse 
der Raumordnung abgeleitet. 

Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen sind gemäß § 3 Nr. 6 ROG solche, durch die die 
räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebietes beeinflusst wird. Daraus resultierend sind 
der Umfang einer Freiflächen-Photovoltaikanlage, die Standortsbedingungen und die 
vorhersehbaren Auswirkungen auf die Funktion des Raumes entscheidend für eine gegebene 
Raumbedeutsamkeit. 

Im LEP M-V sind konkrete Vorgaben für die Entwicklung der Erneuerbaren Energien getroffen 
worden.  

Gemäß dem Programmsatz 5.3 (1) LEP M-V soll in allen Teilräumen eine sichere, preiswerte 
und umweltverträgliche Energieversorgung bereitgestellt werden. Der Anteil an erneuerbaren 
Energien soll dabei deutlich zunehmen. 

Im Programmsatz 5.3 (2) wird zudem der Ausbau einer umweltverträglichen Energieversorgung 
für alle Teilräume als Entwicklungsvoraussetzung empfohlen.  

„Zum Schutz des Klimas und der Umwelt soll der Ausbau der erneuerbaren Energien auch dazu 
beitragen, Treibhausgasemissionen so weit wie möglich zu reduzieren. Weitere Reduzierungen 
von Treibhausgasemissionen sollen insbesondere durch Festlegung von Maßnahmen 
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– zur Energieeinsparung, 

– der Erhöhung der Energieeffizienz, 

– der Erschließung vorhandener Wärmepotenziale z. B. durch Nutzung der Geothermie sowie 

– der Verringerung verkehrsbedingter Emissionen 

in der Regional- und Bauleitplanung sowie anderen kommunalen Planungen erreicht werden.“  

Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen flächensparend und effizient, besonders auf 
Konversionsstandorten, endgültig stillgelegten Deponien errichtet werden (LEP M-V 5.3 [9]).  

Die geltende Rechtsprechung sieht die Raumbedeutsamkeit einer Planung regelmäßig als 
gegeben, wenn durch die Auswirkungen der Planung, aufgrund ihrer Dimension auf Grund von 
Raumbeanspruchung, Raumbeeinflussung, über den unmittelbaren Nahbereich hinausgehen. 
Auf Grund der geringen Dimension des Geltungsbereiches von 5 ha und den örtlichen 
Gegebenheiten ist eine Raumbeeinflussung die über den Nahbereich nicht anzunehmen. 
Dementsprechend ist die Bagatellschwelle nicht überschritten. Aus diesem Grund ist ein Antrag 
auf Zielabweichung gemäß der Drucksache 7/6169 nicht notwendig. 

Das Vorhaben entspricht den Programmsätzen 5.3 (1) LEP M-V sowie 6.5 (2) und 6.5 (4) der 
Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie RREP WM, wonach in allen Teilräumen der Anteil 
der Erneuerbaren Energien bei der Energieversorgung, u.a. durch die Nutzung von 
Sonnenenergie, deutlich zunehmen soll. 

Grundsätzlich ergibt sich auch aus dem RREP WM und dem Kommunalen-Entwicklungs-
Konzept des Landkreises Ludwigslust-Parchim (KEK 2030) ein klares Bekenntnis zum weiteren 
Ausbau der Erneuerbaren Energien.  

Gemäß Programmsatz 5.3 (4) LEP M-V sollen die wirtschaftliche Teilhabe an der 
Energieerzeugung sowie der Bezug von lokal erzeugter Energie ermöglicht werden.  

Gemäß der Festlegungskarte des Landesraumentwicklungsprogramms befindet sich der 
Planungsraum innerhalb eines Vorbehaltsgebietes Trinkwassersicherung. 

 
Abbildung 1: Ausschnitt aus dem LEP M-V 

Aufgrund der Lage des Geltungsbereiches in einem Vorbehaltsgebiet Trinkwassersicherung 
gemäß Programmsatz 7.2 (2) des LEP MV ist eine Auseinandersetzung mit den Belangen der 
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Trinkwassersicherung notwendig. In Vorbehaltsgebieten Trinkwassersicherung soll dem 
Ressourcenschutz Trinkwasser ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Alle 
raumbedeutsamen Planungen, Maßnahmen, Vorhaben, Funktionen und Nutzungen sollen so 
abgestimmt werden, dass diese Gebiete in ihrer besonderen Bedeutung für die 
Trinkwassergewinnung nicht beeinträchtigt werden. 

Durch die Umsetzung der Planung ist mit einer Beeinträchtigung des Grundwassers nicht zu 
rechnen. Gegenteilig wird durch die fehlende intensive landwirtschaftliche Nutzung der 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteleintrag reduziert und das Grundwasser entlastet. 

Hinsichtlich der Solarenergie sind in der Planungsregion Westmecklenburg zudem die 
textlichen Vorgaben des RREP WM zu beachten. 

 
Abbildung 2: Ausschnitt aus dem RREP WM (Planungsraum orange markiert) 

Gemäß der Festlegungskarte des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Westmecklenburg 
ist der Planungsraum einem Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft zuzuordnen 

Durch die beabsichtigte Nutzungsart SO EBS wird dem Grundsatz gemäß Programmsatz 5.3(1) 
LEP M-V entsprochen, dem zu Folge in allen Teilräumen des Landes Mecklenburg-
Vorpommern eine sichere, preiswerte und umweltverträgliche Energieversorgung 
gewährleistet werden und der Anteil erneuerbarer Energien deutlich zunehmen soll. 
 
Belange der Landwirtschaft 

Der Planungsraum wird derzeit intensiv landwirtschaftlich bewirtschaftet. Aufgrund der 
Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen sind die vorliegenden Planungsziele mit 
den Belangen der Landwirtschaft in Einklang zu bringen. 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen. Dabei 
sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen 
die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung 
von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 
Bodenversiegelung auf das notwendige Maß zu begrenzen.  
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Gleichzeitig sollen landwirtschaftlich genutzte Flächen nur in einem notwendigen Umfang 
umgenutzt werden (§ 1a Abs. 2 S. 2 BauGB). Diese Grundsätze sollen in die abwägende 
Entscheidung einbezogen werden. 

Durch die geplante Aufständerung der Module mittels Rammpfosten ist keine dauerhafte 
Versiegelung des Bodens erforderlich.  

Um das landwirtschaftliche Ertragsvermögen der einbezogenen Ackerflächen besser bewerten 
zu können, erfolgte eine Flächenanalyse. 

Die Bodenzahlen für Ackerland verdeutlichen die durch Bodenbeschaffenheit (Bodenarten, 
geologische Herkunft, Zustandsstufen) bedingten Ertragsunterschiede. Die Ackerzahlen 
werden durch Zu- oder Abschläge von der Bodenzahl nach dem Einfluss von Klima und 
Geländegestaltung auf die Ertragsbedingungen ausgewiesen. 

 
Abbildung 3: Karte der Ackerzahlen 
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Aus den Amtlichen Ackerzahlen und den jeweiligen Flächenanteilen innerhalb des 
Planungsraumes lässt sich ein gewichteter Mittelwert ermitteln, welcher dann als weitere 
Bewertungsgrundlage des landwirtschaftlichen Ertragsvermögens in die Planung einfließt. 

 
Für den Planungsraum wurde ein gewichteter Mittelwert von 27 Bodenpunkten ermittelt. 

Es ist festzustellen, dass die Flächen im Planungsbereich insgesamt unter den für die Region 
üblichen Bodenwerten für Ackerland liegen.  

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass auf Ackerflächen mit geringen und mittleren 
Bodenpunkten eine landwirtschaftliche Pflanzenproduktion zunehmend Risiken ausgesetzt ist, 
die die Wirtschaftlichkeit stark einschränken oder sogar unmöglich machen können.  

Vorliegend geht die Gemeinde davon aus, dass die durch den örtlich ansässigen 
Landwirtschaftsbetrieb bereit gestellte Flächenkulisse durch ein unterdurchschnittliches 
Ertragsvermögen gekennzeichnet ist und damit die Wirtschaftlichkeit der landwirtschaftlichen 
Pflanzenproduktion starken Einschränkungen unterliegt.  

Für die Gemeinde als Flächeneigentümer und Partner dieses Vorhabens besteht darüber hinaus 
für den Zeitraum der Betriebsdauer des Solarparks aufgrund der zu erwartenden 
Pachteinnahmen die Zusicherung regelmäßiger Einkünfte als Ausgleich für nicht kalkulierbare 
Ernteeinbußen oder Ausfälle durch klimatische Einflüsse.  

Der durch den Bundesgesetzgeber formulierte Zweck des Gesetzes für den Ausbau 
erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2023) ist es, insbesondere im 
Interesse des Klima- und Umweltschutzes eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung 
zu ermöglichen, die volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung auch durch die 
Einbeziehung langfristiger externer Effekte zu verringern, fossile Energieressourcen zu schonen 
und die Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren 
Energien zu fördern. Demnach soll der Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms 
am Bruttostromverbrauch auf 80 Prozent im Jahr 2030 gesteigert werden.  

In der Abwägung zwischen der Errichtung der Freiflächen-Photovoltaikanlage gegen eine 
mögliche ackerbauliche Nutzung des Geltungsbereiches wird auf Grund der positiven 
Standortfaktoren und gemäß § 1a (5) BauGB und § 2 EEG 2023 zugunsten des Klimaschutzes 
entschieden.  
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Prüfung der Flächenpotenziale innerhalb des Gemeindegebietes 

Dem Hinweis des Amtes für Raumordnung und Landesplanung folgend hat sich die Gemeinde 
mit den Flächenpotenzialen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen innerhalb des 
Gemeindegebietes auseinandergesetzt.  

Im Ergebnis ist festzustellen, dass sich aufgrund der Lage des in Rede stehenden 
Planungsraumes, der Größe und seiner Standortspezifik keine vergleichbare Situation im 
Gemeindegebiet darstellt, die Alternativen für die Ansiedlung des geplanten, etwa fünf Hektar 
großen Solarparks bietet.  

In diesem Zusammenhang ist klarzustellen, dass etwa 56,7 % der Gemeindefläche mit Wald 
bestanden ist, und damit für die Ansiedlung eines Solarparks ausscheidet. 8,7 % der 
Gemeindefläche stehen durch die Inanspruchnahme für Siedlung und Verkehr nicht zur 
Verfügung. Der Flächenanteil der Landwirtschaft ist mit 33,8 % als unterdurchschnittlich gering 
anzusehen. Die Flächenverteilung der Acker- und Grünlandflächen beschränkt sich im 
Wesentlichen auf große Schläge mit einzelnen Nutzungseinheiten bis 90 ha.  

Insofern lässt sich die innerhalb des Geltungsbereiches geplante Solarfläche mit etwa 4,9 ha in 
unmittelbarer Nähe zu einem bestehenden Solarpark im Bereich eines ehemaligen Tagebaus 
rechtfertigen, denn bei einer Flächengröße von unter 5 ha handelt es sich aus raumordnerischer 
Sicht nicht um ein raumbedeutsames Vorhaben. Entsprechend sind die Ziele der Raumordnung 
5.3 (9) Abs. 2 LEP M-V und Programmsatz 4.5 (3) Abs. 2 LEP M-V sowie Programmsatz 4.5 (5) 
Abs. 2 LEP M-V nicht von der Planung betroffen. 

 
Abbildung 4: Biotop- und Nutzungstypen im Gemeindegebiet (https://www.geoportal-mv.de/gaia/gaia.php) 
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3. ENTWICKLUNGSZIELE DER FLÄCHENNUTZUNGSPLANÄNDERUNG 

Ziel der 4. Änderung des Flächennutzungsplans ist die bauplanungsrechtliche Vorbereitung 
und die Entwicklung von Flächen zur Gewinnung solarer Strahlungsenergie und der 
gleichzeitigen landwirtschaftlicher Nutzung der Flächen. Dazu erfolgt in dem geplanten 
sonstigen Sondergebiete „Energiegewinnung auf Basis solarer Strahlungsenergie“ (SO EBS) 
die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage.  

Der Änderungsbereich der 4. Änderung des Flächennutzungsplans umfasst 4,9 ha und wird 
derzeit als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Für den Änderungsbereich der 4. 
Änderung des Flächennutzungsplans ergibt sich folgende Flächenbilanz: 

Ausweisung im Flächennutzungsplan Bestand Planung 

Fläche für Landwirtschaft 4,9 ha 0 ha 

Sonstiges Sondergebiet „SO EBS“ 0 ha 4,9 ha 
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4. AUSWIRKUNGEN DER FLÄCHENNUTZUNGSPLANÄNDERUNG  

Die Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes entfaltet auf der Ebene des 
Flächennutzungsplans keine unmittelbaren Wirkungen auf den Natur- und 
Landschaftshaushalt. Es werden jedoch die planungsrechtlichen Grundlagen für die 
Entwicklung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage geschaffen. 

Die geplante Sondergebietsausweisung steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Errichtung einer Anlage zur Erzeugung solarer Strahlungsenergie und deren Nebenanlagen. 
Es besteht die Möglichkeit, die schwerpunktmäßige Ermittlung bestimmter 
Umweltauswirkungen einer nachfolgenden Planungsebene zuzuordnen (Abschichtung). Eine 
angemessene und abschließende Konfliktbewältigung der zu erwartenden Auswirkungen ist 
auf der Ebene der Flächennutzungsplanung nicht zweckmäßig. 

Maßgeblich für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen sind die mit der Aufstellung der 
4. Änderung des Flächennutzungsplans im Vernehmen mit dem Bebauungsplan „Solarpark 
Groß Laasch II“ mögliche Flächeninanspruchnahme sowie die vorhersehbaren bau-, anlage- 
und betriebsbedingten Auswirkungen des geplanten sonstigen Sondergebietes auf die zu 
untersuchenden Schutzgüter. 

Die Prüfung der Wirkung der geplanten Flächennutzungsplanänderung auf die Schutzgüter 
des Untersuchungsraums lässt sich aufgrund der bestehenden Zusammenhänge beider 
Bauleitplanverfahren auf die 4. Änderung des Flächennutzungsplans übertragen. 
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